
  Erziehungsbeauftragung  für Veranstaltungen im Landkreis Kitzingen           
           (nach § 1 Abs. 1 Nr.4 Jugendschutzgesetz)       - gültig seit 2008 -  
 

Hiermit erkläre ich ,___________________________________________________________ 
                                           (Vor- und Zuname Mutter oder Vater 
 
____________________________________________________________________________ 
 (Anschrift)   (während der Veranstaltung erreichbar unter Telefon/Handy-Nummer) 
 
dass für unsere(n) minderjährigen(n)     (in der Regel ab 16 Jahren) 
 
Sohn / Tochter ___________________________________________________________________ 
    (Name, Vorname, Geburtsdatum) 
 
für die Veranstaltung ______________________________________________________________ 
    (Name der Veranstaltung und ort) 
 
am _______________ bis____________________________ Uhr 
 
Herr/Frau  _____________________________________________________________________ 
  (Name Vorname, Geburtsdatum  des Erziehungsbeauftragten) 
 
                   __________________________________________________________________ 
  (Anschrift)      (Telefon / Handy) 
 

die Erziehungsaufgaben wahrnimmt.  
(empfohlenes Mindestalter 21 Jahre für Erziehungsbeauftragten,  außer nahe Verwandte: ab 18 Jahren!) 
 
Ich ( Vater oder Mutter) kenne die Begleitperson und vertraue ihr; zwischen ihr und meinem Kind besteht ein 
Autoritätsverhältnis. Sie hat genügend erzieherische Kompetenz, um meinem Kind Grenzen setzen zu können  
(vor allem hinsichtlich Alkoholkonsum). Ich habe mit ihr auch vereinbart, wann und wie unser Kind wieder nach Hause 
kommt. Ich weiß, dass sowohl mein(e) minderjährige(r)  Sohn/Tochter, wie auch die von mir mit Erziehungsaufgaben 
beauftragte Person im Falle einer Kontrolle in der Lage sein müssen, sich auszuweisen.  
Außerdem ist eine Kopie eines gültigen amtlichen Ausweispapiers eines sorgeberechtigten Elternteils mit der 
Erziehungsbeauftragung mitzuführen und auf Verlangen vorzuzeigen. 
 
Achtung: Aufsichtsübertragungen können nur für den jeweiligen Abend erteilt werden. Ein Erziehungsbeauftragter kann 
für maximal 2 Jugendliche die Aufsicht übernehmen. Eine Übertragung auf Gastwirte bzw. Veranstalter ist unzulässig! 
Die erziehungsbeauftragte Person muss in der Lage sein, gewissenhaft die Aufsicht für den Jugendlichen zu gewähren 
(z.B. Eignung /eigener Alkoholkonsum) und muss während des gesamten Aufenthaltes des Jugendlichen bei der 
Veranstaltung ebenfalls anwesend sein.  Bei gesetzlichen Verfehlungen muss der Erziehungsbeauftragte mit 
strafrechtlicher Verfolgung rechnen. 
Mit nachfolgender Unterschrift bestätigen alle Beteiligten, dass sie die Hinweise auf diesem Formular gelesen haben  
und mit der „Erziehungsbeauftragung“ mit allen damit verbundenen Rechten und Pflichten einverstanden sind.  
  
________________________________  _____________________________________________ 
(Ort, Datum)     (Unterschrift eines Eltern teils) 
 
                                 _____________________________________________ 
       (Unterschrift der erziehungsbeauftragten Person) 

 
_____________________________________________ 
 (Unterschrift des Jugendlichen ) 

    
Wichtiger Hinweis: gefälschte Unterschriften oder bewusste Falschangaben werden lt. § 267 des Strafgesetzbuches 
(StGB) als „Urkundenfälschung behandelt und strafrechtlich verfolgt ! 
 
Weitere Informationen erhalten Sie bei uns: 
Polizeiinspektion Kitzingen            Kreisjugendring Kitzingen 
Landwehrstraße 18, 97318 Kitzingen           Alte Poststraße 6, 97318 Kitzingen 
Tel: 09321/ 141-0             Tel: 09321/921104     


